
verbleibenden Kostenbetrag für den 
im Wege der Widerklage verfolgten 
Anspruch zu berechnen. Das liegt 
vor allem daran, daß in aller Regel 
der im Klagewege verfolgte An
spruch keine so vorrangige Bedeu
tung gegenüber dem im Wege der 
Widerklage verfolgten Anspruch hat 
wie dies beim Ehescheidungsver
fahren hinsichtlich der Vermögens
teilung der Fall ist, da ja bekannt
lich nach § 43 Abs. 2 FVerfO Ge
bühren nur bei Vorliegen besonderer 
Voraussetzungen erhoben werden. 
Deshalb ist es im allgemeinen auch 
nicht angebracht, wie bei Eheschei-

Die Einrichtung zentraler Schreib
zimmer an einer Vielzahl von Ge
richten hat, wir mir aus Anfragen 
und Gesprächen bekannt geworden 
ist, zu unterschiedlichen, überwie
gend aber doch positiven Arbeitser
gebnissen geführt. Da sich diese Ein
richtung am Kreisgericht Wolgast 
auch weiterhin gut entwickelt/*/ und 
zu einer intensiveren politisch-ideo
logischen Arbeit sowie zur Verbesse
rung der Arbeitsorganisation und der 
Arbeitsatmosphäre beigetragen hat, 
soll im folgenden darüber berichtet 
werden, wie die Leitung des Kreis
gerichts Einfluß auf diese Entwick
lung genommen hat.
1. Wir haben von Anfang an Klar
heit darüber geschaffen, daß die 
neue Technik, insbesondere die An
wendung von Diktiergeräten, ein 
Hilfsmittel zur Rationalisierung der 
gerichtlichen Tätigkeit ist, daß sich 
mit ihr allein aber nicht alle Pro
bleme von selbst lösen. So waren die 
Mitarbeiterinnen aus dem Schreib
zimmer auch nicht überrascht, daß 
die neue Technik höhere Anforde
rungen an ihre Arbeit stellt. Das 
Diktat auf Tonband mußte konspek- 
tiert und geplant werden, der Leiter 
des Schreibzimmers mußte sich in 
das System der Arbeit einfügen und 
durfte keine Sonderrechte genießen, 
neue Fristen mußten eingeführt 
werden u. a. m.
Dabei ließen wir uns immer davon 
leiten, daß die neue Technik den 
Menschen dienen muß und daß sie 
selbst bestimmen, ob die neue Tech
nik ihnen Nutzen oder nur zusätz
liche Belastungen bringt. Die An
wendung der neuen Technik muß 
aber einhergehen mit ständiger poli
tisch-ideologischer Arbeit mit den 
Menschen und deren Erziehung zu 
selbständigem Denken und 'Handeln, 
denn sie erfordert eine qualifizier
tere Mitarbeit der Schreibkräfte. 
Wenn es in einigen zentralen 
Schreibzimmern der Gerichte noch 
zu Störungen kommt, dann ist das 
u. a. auf eine unvollständige, unrich
tige oder formale Anwendung der 
Technik durch die damit arbeitenden 
Kollegen zurückzuführen. So kann 
z. B. die Anwendung von Diktierge
räten zu Verzögerungen in der Ar
beitserledigung verleiten. Für den
/»/ Vgl. Nickel, „Das zentrale Schreib
zimmer des Kreisgerichts Wolgast — 
Kollektiv der sozialistischen Arbeit“, 
NJ 1969 S. 708 f.

dungsverfahren und Vermögenstei
lung zu verfahren. Vielmehr sollten, 
wenn z. B. die Gesamtkosten 1000 M 
betragen und die Werte der Klage 
und Widerklage gleich hoch sind, 
unter sonst gleichen Bedingungen, 
z. B. bei Anfall von jeweils drei 
Gebühren, auf die Klage 500 M und 
auf die Widerklage 500 M gerechnet 
werden. Wurde in einem solchen 
Fall sowohl der Klage als auch der 
Widerklage in vollem Umfange 
stattgegeben, so muß jede Partei je
weils 500 M tragen.

Dr. FRANZ THOMS,
Richter am Obersten Gericht

Richter ist es noch verhältnismäßig 
einfach, die Urteilsgründe auf Ton
band zu diktieren. Dann kann es 
aber passieren, daß er den folgenden 

Arbeitsgängen nicht mehr genügend 
Aufmerksamkeit widmet, weil ja 
seine auf dem Band festgehaltene 
Arbeit nicht mehr verloren gehen 
kann. Auch die Mitarbeiterin im 
Schreibzimmer sieht sich aus dem 
gleichen Grund nicht unbedingt ver
anlaßt, die notwendigen Arbeiten so
fort zu erledigen. Andere — mögli
cherweise interessantere oder ein
träglichere — Arbeiten werden u. U. 
vorgezogen, und so können gerade 
bei der Fertigstellung der Entschei
dungen Arbeitsreste entstehen. Das 
kann zur Unzufriedenheit der Mitar
beiter und — was dem Vertrauens
verhältnis zwischen der Bevölkerung 
und den Gerichten besonders ab
träglich ist — zu Beschwerden der 
rechtsuchenden Bevölkerung führen. 
Diesen Erscheinungen ist nur zu be
gegnen, wenn im Schreibzimmer 
eine straffe Leitung und exakte Kon
trolle ausgeübt wird und wenn alle 
Mitarbeiter die neue Technik als 
(wichtiges) Hilfsmittel zur Erleichte
rung der Arbeit begreifen und sie in 
diesem Sinne mit hoher Effektivi
tät nutzen.
2. Die Anwendung der neuen Tech
nik im zentralen Schreibzimmer er
fordert Veränderungen in der Ar
beitsorganisation und in der Lei
tungstätigkeit des Gerichts. Dort, 
wo das Schreibzimmer lediglich als 
ein „Büro“ des Gerichts betrachtet 
wird, wo ihm keine eigenverantwort
lich zu leitenden Aufgaben zuge
ordnet werden, wo jeder Richter in 
die Leitung des Schreibzimmers ein
zugreifen versucht, wo sich gar der 
Direktor selbst die unmittelbare Lei
tung des Schreibzimmers vorbehält, 
wird es zu Mängeln in der Arbeit 
kommen.
Die Mitarbeiter des zentralen 
Schreibzimmers sind ein Kollektiv 
innerhalb des Gerichts mit einem 
eigenen, für die Erledigung der Auf
gaben des Schreibzimmers voll ver
antwortlichen Leiter, der beim 
Kreisgericht Wolgast dem Direktor 
untersteht. Der Leiter des Schreib
zimmers hat eine straffe Kontrolle 
zu sichern und die leistungsgerechte 
Entlohnung durchzusetzen. Es emp
fiehlt sich dabei, daß alle Schreib
kräfte hinsichtlich der Qualität und 
Menge ihrer Arbeit eine Selbstkon

trolle ausüben. Der Leiter des 
Schreibzimmers hat eigene Dienst
besprechungen und Arbeitsbera
tungen durchzuführen, Fristüber
schreitungen zu kontrollieren, Nach
arbeit für verschuldete schlechte Ar
beit anzuordnen und in kollektiven 
Aussprachen die Mitarbeiter zur 
Ehrlichkeit in der Selbstkontrolle 
ihrer Arbeitsleistungen anzuhalten. 
Ernste Störungen in der Arbeit des 
Schreibzimmers hat er dem leitenden 
Sekretär oder dem Direktor des 
Gerichts mitzuteilen, damit Maß
nahmen zu ihrer Beseitigung einge
leitet werden können.
3. Große Bedeutung kommt der lei
stungsgerechten Entlohnung der Mit
arbeiter der Schreibzimmer — auch 
im Verhältnis zu anderen Mitarbei
tern des Gerichts — zu.
So wurden z. B. für einige Mitarbei
ter von Schreibzimmern auf Grund 
von personengebundenen Leistungs
zuschlägen und Zuschlägen für 
Übererfüllung der Leistungskennzif
fern Gehälter gezahlt, die über denen 
eines Sekretärs lagen. In anderen 
Fällen wurde die Arbeit undifferen
ziert verteilt, so daß sich einzelne 
Mitarbeiter durch ständiges aus
schließliches Abschreiben von Ton
bändern bei Ablehnung weniger 
einträglicher anderer Arbeiten un
gerechtfertigte Vorteile verschaf
fen konnten. Dadurch wurden so
wohl das Zusammengehörigkeitsge
fühl der Mitarbeiter als auch die ge
meinsame Verantwortung für die 
Lösung der Aufgaben des Schreib
zimmers erheblich gestört.
Im Schreibzimmer unseres Gerichts 
haben wir daher von Beginn an kon
sequent darauf geachtet, daß keine 
ungesetzlichen Gehälter gezahlt 
wurden. Das Leistungsstufenvo
lumen der Mitarbeiter des Schreib
zimmers steht ausschließlich ihnen 
zur Verfügung und wird entspre
chend der Mehrleistung gezahlt. 
Über die gesetzliche Höhe hinaus 
gibt es keinen Mehrleistungszu
schlag. Der Leiter unseres Schreib
zimmers, der selbst Schreibarbeiten 
mit erledigt, ist auch materiell daran 
interessiert, daß sowohl er als auch 
alle anderen Mitarbeiter die Lei
stungskennziffern erreichen, weil er 
dann einen Anspruch auf einen Lei
stungszuschlag hat. Diese Regelung 
spornt alle Mitarbeiter an und för
dert ihre schnelle Qualifizierung. 
Der Leiter des Schreibzimmers ach
tet auch darauf, daß keine einseitige 
Spezialisierung eintritt. Alle Mit
arbeiter werden mit allen vorkom
menden Arbeiten vertraut gemacht, 
so daß eine gegenseitige Vertretung 
auf allen Gebieten möglich ist. Das 
wirkt dem Entstehen von Arbeits
resten ebenfalls entgegen.
Die Durchsetzung dieser Forderun
gen hat beim Kreisgericht Wolgast 
zu einer guten Arbeitsatmosphäre im 
Schreibzimmer geführt und das Zu
sammengehörigkeitsgefühl aller Mit
arbeiter des Kollektivs gefestigt.

HERBERT NICKEL, Direktor 
des Kreisgerichts Wolgast,
Mitglied der Kommission Rechtspflege
organe beim Zentralvorstand der 
Gewerkschaft
der Mitarbeiter der Staatsorgane und 
der Kommunalwirtschaft
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